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Anmeldung zum Golf-Lernkurs 
(DGV-Platzreifekurs) 

 

Name 1:    

Name 2:  

Name 3:  

Straße:  

PLZ:  Ort:  

Telefon:  Mobil:  

E-Mail:  

Geburtsdatum:  

Aufmerksam geworden durch:  

 
☐ Ich möchte den Newsletter von Golfschule & Golfplatz Cleebronn GmbH & Co. KG* 

 

 
Ich melde alle oben genannten Personen hiermit 
verbindlich für den folgenden Golf-Lernkurs an: 

☐ SINGLE / (8 x 40 min*) für 1 Person, Preis pro Person: € 549,00 

☐ DOUBLE / (8 x 55 min*) für 2 Personen, Preis pro Person: € 399,00 

☐ DOUBLE PREMIUM / (8 x 80 min*) für 2 Personen, Preis pro Person: € 549,00 

☐ TRIPLE / (8 x 80 min*) für 3 Personen, Preis pro Person: € 349,00 

 
 

 
*Details siehe Rückseite / **Mit Unterschrift werden die umseitig aufgeführten Vertragsbedingungen und 
die Datenschutz-Erklärung anerkannt: 

 

 

  

Datum, Unterschrift** (Kursteilnehmer)   

☐ Theorie bestanden am:   

  Datum Unterschrift Golfprofessional 

☐ Praxis bestanden am:   

  Datum Unterschrift Golfprofessional 
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Vertragsbedingungen für den Golf-Lernkurs 
 
Die Golfplatz Cleebronn GmbH & Co. KG (in Folge: der Betreiber) betreibt einen 9-Loch-Golfplatz mit Übungsgelände sowie 
Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude. In Ausübung dieses Rechtes erlässt der Betreiber nachfolgende Bedingungen. 
 
Der Spielberechtigte (in Folge: SB) ist damit einverstanden, dass die Golfplatz Cleebronn GmbH & Co. KG (KG) und der 
Golfclub Cleebronn e.V. (Club) meine im Rahmen der Anmeldung angegebene E-Mailadresse für die Zusendung von 
Informationen zur Anlage, zum Spielbetrieb, zum Golfshop und zu Kurs- und Spielangeboten von KG & Club nutzen darf. Der 
SB kann diese Erklärung jederzeit gegenüber dem KG und Club (Anschrift: Schlossgut Neumagenheim, 74389 Cleebronn, E-
Mail: info@golfplatz-cleebronn.de, widerrufen und damit einer künftigen Nutzung der Daten widersprechen 
 
Beim Erwerb eines Golf-Lernkurs auf dem Golfplatz in Cleebronn durch den SB gilt diese jeweils nur für den SB. Sie ist nicht 
übertragbar, insbesondere sind Pfändung oder Abtretung vereinbarungsgemäß ausgeschlossen. Der Vertrag kommt erst nach 
erfolgter vollständiger Zahlung des fälligen Betrags zustande. Die Fälligkeit der Gebühr ist zu Kursbeginn, d.h. vor Beginn der 
ersten Unterrichtseinheit. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht beim Betreiber eingegangen 
ist, tritt der Betreiber vom Vertrag zurück mit der Folge, dass der Vertrag hinfällig ist und den Betreiber sowie den Trainer keine 
Lieferpflicht trifft. Sollten vor Vertragsrücktritt Leistungen des Betreibers oder des Trainers in Anspruch genommen worden sein, 
wird das Äquivalent dem SB in Rechnung gestellt, hierfür gelten die jeweils aktuellen Preislisten.  
 
Die enthaltenen Unterrichtstermine werden individuell mit dem Trainer vereinbart und beinhalten folgende Unterrichtseinheiten: 

• Golf-Lernkurs SINGLE: acht (8) Unterrichtseinheiten à 40 Minuten für eine Person. 

• Golf-Lernkurs DOUBLE: acht (8) Unterrichtseinheiten à 55 Minuten für zwei Personen. 

• Golf-Lernkurs DOUBLE PREMIUM: acht (8) Unterrichtseinheiten à 80 Minuten für zwei Personen. 

• Golf-Lernkurs TRIPLE: acht (8) Unterrichtseinheiten à 80 Minuten für drei Personen. 
 
Die im Lernkurs enthaltenen Unterrichtstermine werden vom SB mit einem der auf der Golfanlage Cleebronn tätigen 
Golfprofessionals vereinbart. Es besteht kein Anspruch auf allein durch den SB bestimmte Wunschtermine, die Termine werden 
je nach Verfügbarkeit des Golfprofessional zwischen SB und Golfprofessional vereinbart. Beim Lernkurs „Double“ und „Triple“ 
dürfen über die gesamte Dauer nur die in der Anmeldung angegebenen Personen das Angebot in Anspruch nehmen. 
Inkludierte Unterrichtseinheiten beim Lernkurs „Double“ und „Triple“ sind nicht auf einzelne Personen in Anzahl oder Zeit 
aufteilbar, sondern werden stets zu zweit („Double“) bzw. zu dritt („Triple“) in Anspruch genommen. Mit dem Golfprofessional 
vereinbarte und von einzelnen Teilnehmenden nicht in Anspruch genommene Kurs- und Prüfungstermine sind im Rahmen des 
Lernkurs „Double“ und Triple“ nicht individuell nachholbar. 
 
Enthalten ist zweimal die Teilnahme an Golf-Regelveranstaltungen. Die Teilnahme an mind. zwei Golf-Regelveranstaltungen 
wird zum Erwerb der Platzreife vorausgesetzt. Enthalten ist ebenso einmal je Teilnehmer die Platzreifeprüfung nach den 
Richtlinien des Deutschen Golf Verbands e.V. in Theorie und Praxis (im Rahmen der o.g. Unterrichtseinheiten). Weiter 
enthalten ist eine Guthabenkarte mit ca. 1.000 Übungsbällen vom Ballautomat des Betreibers auf der Driving-Range sowie drei 
Monate Nutzung der Übungsanlagen ab Kursbeginn. 
 
Kursbeginn ist die erste Übungseinheit mit dem Trainer im Rahmen des Golf-Lernkurses, alternativ der Zeitpunkt der Übergabe 
des Bag-Tags und der Guthabenkarte für die inkludierten Übungsbälle. 
 
Wenn vor Ablauf der drei Monate die Platzreife absolviert wird, kann in der verbleibenden Zeit auch der Golfplatz des Betreibers 
im Rahmen der weiteren Regelungen der Golfanlage, insb. Hausordnung, Spiel- und Platzregeln, bespielt werden. 
 
Eine Garantie auf die Erteilung einer Platzreife ist nicht gegeben. Diese erfolgt nur bei Bestehen der theoretischen und 
praktischen Prüfung nach den jeweils aktuellen Vorgaben des Deutschen Golf Verbands für die „DGV-Platzreife“.  
 
Soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes vereinbart ist, ist die Haftung des Betreibers auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. Der Betreiber haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht, deren Einhaltung die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der SB regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht), verletzt. Der Betreiber haftet nach den gesetzlichen 
Bestimmungen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 
Ferner gelten die Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbegrenzungen gemäß dieses § 4 nicht im Falle der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall der Verletzung einer Garantie durch den Betreiber, 
einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 
 
Dem SB wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände auf die Golfanlage mitzubringen. Von Seiten des Betreibers werden 
keinerlei Bewachungs- und Sorgfaltspflichten für dennoch eingebrachte Wertgegenstände übernommen. Das Deponieren von 
Geld oder Wertgegenständen in einem durch Betreiber zur Verfügung gestellten Spind bzw. Caddiebox begründet keine Pflicht 
des Betreibers in Bezug auf die eingebrachten Gegenstände. 
 
Dieser Vertrag ist nicht vererblich. Die Rechte aus diesem Vertrag können nur von natürlichen Einzelpersonen ausgeübt 
werden. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser 
Textformklausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen 
gleichwohl gültig. In einem solchen Falle sind die Vertragsparteien verpflichtet, die ungültige oder unwirksame Bestimmung so 
umzudeuten, zu ergänzen, umzuwandeln oder eine entsprechende Neuregelung zu treffen, dass der mit der Bestimmung 
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt für eine etwaige Regelungslücke. Auf diesen Vertrag findet 
ausschließlich materielles deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN – 
Kaufrecht Anwendung. 


